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Algorithmus – Vorschlag DER RETTUNGSAFFEN 
Todesfeststellung und Durchführen einer äußeren Leichenschau 

gem. Nds. BestattG (in der Fassung vom 20.06.2018) 
 
 
 

sichere 
Todeszeichen 

erkennbar? 

leblose Person 

CPR / ALS 

Identität der 
Leiche bekannt? 

Todesfeststellung 

Leiche > 14 Jahre 

keine erhebliche/ 
fortgeschrittenen 

Leichenveränderung 

Kein Tod im 
öffentlichen 

Gewahrsam? 

Kein Verdacht auf 
unnatürliche 

Todesursache? 

Leiche in einem 
geschlossenen, gut 

beleuchteten Raum? 

Identität 
ermittlbar? 

erfolglos? 

hochgradige Plausibilität 
für einen natürlichen 

Tod? 

Durchführen der äußeren 
Leichenschau an der vollständig 

entkleideten Leiche 

vollständige Todesbescheinigung 

Tod zweifelsfrei auf 
bekannte Vorerkrankung 

zurückzuführen? 

Tod iZm. mit einer Operation (<24h), 
einer ärztlichen oder pflegerischen 

Fehlbehandlung, oder 
außergewöhnlichen Entwicklung in 

solch einer Behandlung  

Verdacht eines nicht 
natürlichen Todes? 

ungeklärte Todesursache 

Fortführen der Maßnahmen ggf. KH- Einweisung 

Verständigung der zuständigen Polizei oder Staatsanwaltschaft und 
 Ausstellung der beschränkten Todesbescheinigung; 
 ggf. Anfertigung der Dokumentation über erfolgte 

Veränderungen und Maßnahmen an der Leiche und am 
Leichenfundort 

 soweit mögl. Übergabe an den zuständigen Beamten/Beamtin 

Folgeeinsatz im Notarztdienst 

Anhaltspunkte für eine Meldepflicht* nach § 4 IV Nds.BestattG: 
äußere Leichenschau nicht durchführen 

Anhaltspunkte für eine Meldepflicht* nach § 4 IV Nds.BestattG: 
äußere Leichenschau sofort beenden 

ja 

nein 

nein 

nein nein 

nein nein 

nein 

nein 

nein 

nein 

nein 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

* vergl. Aufzählungen in Zeile-Nr. 8  
der ab 01.11.19 gültigen Todesbescheinigung in Niedersachsen 


